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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 711/2020 

Datum RR-Sitzung: 24. Juni 2020 

Direktion: Staatskanzlei 

Geschäftsnummer: 2019.STA.1540 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Stärkung der kantonalen Zweisprachigkeit: Bericht der Staatskanzlei an den Regierungsrat  

zur Umsetzung 2019-2020 des Berichts der Expertenkommission Zweisprachigkeit. 

Kenntnisnahme und Fortführung der Umsetzung 

Gestützt auf 

den RRB Nr. 696/2019 vom 26. Juni 2019, das Ziel 4 der Richtlinien der Regierungspolitik 2019-2022 

und die Planungserklärung 4 SAK (Jost) zum Bericht des Regierungsrats über die Richtlinien der Regie-

rungspolitik 2019-2022 

beschliesst der Regierungsrat Folgendes: 

1. Der Regierungsrat nimmt den Bericht der Staatskanzlei zur Kenntnis. 

2. Die Staatskanzlei wird beauftragt, die Umsetzung und die Folgearbeiten gemäss RRB Nr. 696/2019 

vom 26. Juni 2019 in Zusammenarbeit mit den Direktionen fortzuführen. 

3. Sie wird beauftragt, die Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern, namentlich mit dem Bernju-

rassischen Rat, dem Rat für französischsprachige Angelegenheiten des Verwaltungskreises 

Biel/Bienne, dem Forum für die Zweisprachigkeit und dem Verein BernBilingue zu koordinieren. 

4. Sie wird beauftragt, dem Regierungsrat innert einem Jahr erneut zu berichten oder dem Regierungs-

rat innerhalb derselben Frist einen neuen Umsetzungsvorschlag zu unterbreiten. 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

  

 

 

  

 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
Verteiler 

‒ Staatskanzlei 

‒ Alle Direktionen 

‒ Bernjurassischer Rat 

‒ Rat für französischsprachige Angelegenheiten des Verwaltungskreises Biel/Bienne 

‒ Forum für die Zweisprachigkeit und Verein BernBilingue 
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Beilagen 

‒ Bericht der Staatskanzlei 

‒ RRB Nr. 696/2019 vom 26. Juni 2019 

 

 


